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06.08.2004 - "Einschreiben / Rückschein, Bundesverfassungsgericht , Schlossbezirk 3, D - 76 131 Karlsruhe, 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung  (neu)  In Sachen Dr.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen-Michael Wenzel, Kaufmann Bernd Stege u. a., -  Kläger - gegen den Deutschen Bundestag, vertreten durch sein Mitglied und Präsident des Deutschen Bundestages, Herrn Wolfgang Thierse, zu laden unter: Platz der Republik 1, D - 11 011 Berlin, - Beklagter- wegen  

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend §§ 935 ff ZPO zur Unterlassung der Annahme einer EU-Verfassung in gesetzwidrig, angemaßter Stellvertretung für jeden einzelnen Deutschen 
werden die nachfolgenden folgenden Anträge mit anschließender ausführlicher Begründung gestellt...

Es werden die folgenden Anträge gestellt:
Als Zustellungsbevollmächtigte für förmliche Zustellungen für die Kläger wird Frau Anneliese Wenzel, Am Kaiser-Wilhelm-Schacht 1, D - 38 678 Clausthal-Zellerfeld benannt, der alle fristsetzenden gerichtlichen Schreiben formgerecht zuzustellen sind. 

Die Verfassungsbeschwerde wird angenommen und das Aktenzeichen unverzüglich bekannt gegeben. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass diesem Antrag weitere Deutsche nach Benennung des Aktenzeichens zur Wahrung ihrer Menschenrechte hinzutreten werden. 

Es wird mündliche Verhandlung beantragt. 

Es wird festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland, bzw. deren so genannten Verfassungsorgane und damit auch der Deutsche Bundestag keine völkerrechtliche Legitimation zur Annahme einer Verfassung stellvertretend für jede einzelne zum Deutschen Volk gehörende Person haben. 

Hilfsweise wird festgestellt, dass der Deutsche Bundestag keine gesetzliche Grundlage auf der Basis der unveräußerlichen Menschenrechte und sogar des Grundgesetzes selbst hat, stellvertretend für jede einzelne zum Deutschen Volk gehörende Person, eine Verfassung für diese anzunehmen. 

Es wird festgestellt, dass die Übergehung jedes einzelnen Deutschen bei einer Verfassungsabstimmung im Widerspruch zum Völkerrecht, zum Menschenrecht und zum Grundgesetz, so es überhaupt noch gilt, steht. 
Es wird eine einstweilige Anordnung erlassen, die dem Deutschen Bundestag die Annahme einer Verfassung untersagt und die Zuwiderhandlung zum Verfassungshochverrat ohne jegliche Verbindlichkeit für das Deutsche Volk erklärt. 
Im Falle der Weigerung zum Erlass einer einstweiligen Verfügung wird die Abgabe des Verfahrens per Vorlagenbeschluss an das Gericht der Europäischen Gemeinschaften, L 2925 Luxembourg, Plateau de Kirchberg, Bd. Konrad Adenauer, wegen mittelbarer Diskriminierung der Kläger im EU-Gemeinschaftsrecht wegen Nichtanwendung geltenden Rechts und geltender Gesetze beantragt, damit das endlich geklärt werden kann, und wegen Vorgreiflichkeit dort am deutschen Gericht auszusetzen. 

Begründung
I. Rechtlicher Anspruch und bisherige Rechtsbehelfe
I.1. Berechtigung zum Antrag einer einstweiligen Verfügung
Die Kläger verfolgen ihren Anspruch vorrangig mit einer Sicherungsverfügung entsprechend § 935 ZPO zur Sicherung ihrer Individualansprüche, bzw. nur hilfsweise auch mit dem Institut der Regelungsverfügung zur Verhinderung des Unterlaufens ihres Rechtsbegehrens durch beabsichtigte Verletzung des rechtlichen Gehörs im Widerspruch zu § 139 ZPO. Sie verweisen insoweit auf die vor Zeugen getätigten Äußerungen des Oberamtsrates LEYERLE, dass am BVerfG die ZPO nicht gilt (1 BvR 2278/00), dem vorsorglich hiermit widersprochen wird. Das Recht ist nur dann grundgesetzkonform, wenn es einheitlich und unabhängig von den einzelnen (u. a. nach dem GG verbotenen) Sonder- und Ausnahmegerichtsbarkeiten z. B. zur Bevorzugung juristisch gebildeter und durch Standesrecht gegen Nichtjuristen verschworener Gemeinschaften für alle gleich gilt - und durchgesetzt wird! Das ist in Deutschland zurzeit völker- und europarechtswidrig nicht der Fall. 

Die Kläger geben ihr Rechtsschutzziel damit an, dass sie durch die Anmaßung einer stellvertretenden Verfassungsannahme durch den Deutschen Bundestag 

1. ihrer grundsätzlichen unveräußerlichen Menschenrechte beraubt werden,
2. im Falle der Annahme einer EU-Verfassung an einer Annahme einer nicht präjudizierten deutschen Verfassung gehindert würden, 

und

3. einer daraus logisch folgenden Abschaffung des Grundgesetzes nach Art. 146 GG mit einhergehender Auflösung der vorgeblich rechtsstaatlichen staatlichen Ordnung in Deutschland unterworfen würden,
was sie verhindern wollen!

Der Verfügungsgrund liegt in den veröffentlichten Absichtserklärungen der Deutschen Bundesregierung durch den Deutschen Bundeskanzler Gerhard SCHRÖDER und den erklärten Absichten des Deutschen Bundestages, dem Deutschen Volk in diskriminierender Absicht zu vielen europäischen Mitgliedsstaaten der Union die persönliche Abstimmung bezüglich einer EU-Verfassung zu verweigern.
Der Verfügungsanspruch i. S. d. § 935 ZPO besteht in dem Anspruch auf Unterlassung einer für Deutschland im allgemeinen und gegen die erhobenen Individualansprüche in Deutschland im besonderen beabsichtigten Handlung des Deutschen Bundestages, die das bereits vielfach aufgezeigte und völkerrechtlich längst unhaltbare juristische Chaos nach einer völkerrechtswidrigen Ausgestaltung der so genannten Einheitsverträge weiter vertiefen würde, ohne jemals rechtskraftfähig sein zu können - und damit den Rechtsfrieden nachhaltig und aufreizend im gesamten Europa gefährdet.
Auch bei einer einstweiligen Verfügung findet nach hM eine volle, nicht nur eingeschränkte Schlüssigkeitsprüfung statt, der Rechtsschutz darf nicht verweigert werden.
Der Verfügungsanspruch wird u. a. durch die offiziellen und allgemein bekannten Erklärungen von Bundesregierung und Bundestag glaubhaft gemacht, die in der folgenden Sachverhaltsschilderung vorgetragen werden und auch in den Sammlungen der Bundesgesetzblätter und Protokollen der Sitzungen des Deutschen Bundestages niedergelegt wurden. Regelmäßiges Beweismaß ist die "überwiegende Wahrscheinlichkeit", dass der Deutsche Bundestag nach seiner erklärten Absicht gegen 3/4 des Deutschen Volkes handeln will - weil es bisher immer gut gegangen ist.
Der Premierminister von Luxemburg Jean-Claude JUNCKER hat auch den Deutschen eindeutig erklärt, was wir gefälligst in Europa unter Demokratie zu verstehen haben, Zitat Anfang:
"Wir beschließen etwa, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt - bis es kein Zurück mehr gibt."
Diese Antragschrift ist daher auch im Sinne eines großen Geschreis zu verstehen, damit es nicht - Schritt für Schritt - in die vollständige Diktatur mit vollständiger Abschaffung der Menschenrechte in Deutschland weitergehen kann!
Der Verfügungsgrund besteht in der objektiv begründeten Besorgnis, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung der Rechte der Kläger vereitelt oder mindestens wesentlich erschwert werden könnten. 

Die Eilbedürftigkeit, sog. "Dringlichkeit", entsprechend ZÖLLER, ZPO, 23. Auflage, § 937, Rn 2, wird dadurch begründet, dass nunmehr die Europäische Verfassung durch die Regierungschefs der Union am 17.06.2004 einstimmig akzeptiert wurde und die Ratifizierung durch den Deutschen Bundestag im Sinne eines Staatsstreiches von oben beschlossene Sache ist. Wie noch ausführlich dargestellt wird, wird u. a. durch die Annahme einer Verfassung durch das Deutsche Volk in freier Entscheidung nach Art. 146 das Grundgesetz ungültig. Würde dem Deutschen Bundestag die für das Deutsche Volk stellvertretende Annahme einer Verfassung gestattet, also die Fiktion einer Annahme durch das Deutsche Volk in freier Entscheidung konstruiert, könnte dieser jederzeit das Staatssystem nach Belieben verändern. Das widerspricht dem Wesensgehalt des Grundgesetzes nach Art. 19 (2). 
Jedes weitere und schon erklärte und beabsichtigte Handeln zur Ratifizierung der EU-Verfassung in Stellvertretung des Deutschen Volkes durch den Deutschen Bundestages muss daher sofort gestoppt werden - und wird sowieso nicht rechtsverbindlich werden können. 

Entsprechend § 139, Abs. 1 ZPO bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen, welche Anordnungen zum Erreichen des Zweckes erforderlich sind! Sie müssen einen vollstreckungsfähigen Inhalt haben und dürfen keine Maßnahmen enthalten, die nicht vollstreckt werden können. 

I.2. Bisherige Rechtsbehelfe im Sachzusammenhang
Wegen der innerhalb der in einer Monatsfrist vorgesehenen Beschwerdeeinreichung erhaltenen, folgenden "unanfechtbaren" abschließenden, überraschenden Entscheidungen und Beschlüsse, die als verfassungswidrig und unvereinbar mit dem Europäischen Recht angriffen wurden, weil sie sich u. a. in ihren Grundrechten aus Art. 1, 2, 3, 19(4), 20(3), 97(1), 100(1), 103 GG und Art. 3, Art. 6, Abs. 1 EMRK vom 04.11.1959 und Art.1, Abs. 1 des Zusatzprotokolls vom 20.03.1952 verletzt haben, hat der Kläger Dr.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing Jürgen-Michael Wenzel bereits eine Verfassungsbeschwerde 2 BvR 708/04 anhängig gemacht. 

III ZB 03/04 BGH, Scheinbeschluss vom 26.02.2004, nicht förmlich zugestellt!
III ZB 90/04 BGH, Scheinbeschluss vom 26.02.2004, nicht förmlich zugestellt!
Im Zusammenhang mit dieser vorgelegten Verfassungsbeschwerde wird auf die am 30.12.2002 vorgelegte Verfassungsbeschwerde 1 BvR 262/03 hingewiesen. Diese Verfassungsbeschwerde wendete sich zwecks Nichtigkeitserklärung gegen die Reform der Zivilprozessordnung zum 01.01.2002 (01.07.2002) und das Zustellungsreformgesetz zum 01.07.2002 

wegen

der weiteren verbotenen, verwerflichen juristischen Knochenaufweichung entsprechend BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/ HARTMANN, 55. Auflage, Einführung vor §§ 322 - 327 ZPO, Rn 32, und der Begünstigung von Verfassungshochverrat durch die folgenden geänderten ZPO - §§ 78, 78 b, 78 c, 128, 128 a, 180 i. V. mit 189 und 221, 270, 311, 329, 348, 348 a, 381, 390, 409, 450, 495 a, 497, 511, 511 a, 513, 521, 522, 523, 526, 527, 529, 530, 534, 541, 542, 543, 544, 545, 567, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 576 und 577.

Zur Erläuterung dieser Beschwerde vom 30.12.2002 wurde zutreffend darauf hingewiesen, dass die Reformen vorrangig zur Begünstigung des Verfassungshochverrates durch einen Staatsstreich von oben eingeführt wurden. Sie sind diametral gegen das Führen ordentlicher Prozesse und verfassungswidrig gegen die Pflicht zur Gewährung des gesetzlichen Richters, des rechtlichen Gehörs und des fairen Verfahrens gerichtet.

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit einem nicht unterschriebenen, gerichtlichen Scheindokument eines Regierungsdirektors Dr. HIEGERT vom 15.01.2003 und mit der unleserlichen Unterschrift einer angeblichen Beglaubigung zur Abwehr dieser umfassend begründeten und zur Warnung gegen Verfassungshochverräter in Deutschland in das Internet gestellten Beschwerde behauptet, dass die Beschwerdeführer sich nicht gegen die Gesetze als solche beschweren dürfen. 

Dabei gilt, s. Merkblatt über die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht, Seite 2:

"3. Gesetze, Rechtsverordnungen oder Satzungen können mit der Verfassungsbeschwerde nur ausnahmsweise unmittelbar angegriffen werden und zwar dann, wenn sie den Beschwerdeführer selbst, gegenwärtig und unmittelbar beschweren. Die Verfassungsbeschwerde muss in diesem Fall binnen eines Jahres seit Inkrafttreten der Rechtsvorschrift erhoben werden."

Dieser schon vielfach in der Justiz-Opfer-Szene aufgefallene Dr. HIEGERT behauptete nun, "dass der Beschwerdeführer gerade diejenigen Rügen, anhand derer er eine Verfassungswidrigkeit behauptet, zunächst im sachnächsten Verfahren geltend" zu machen hat. Die Fristsetzung von einem Jahr nach dem Merkblatt des BVerfG zeigt bereits, dass der ordentliche Rechtsweg damit nicht ausgeschöpft werden kann und dieses Beschwerderecht dann nur vorgetäuscht wäre. Eine derartige entsprechende Erklärung des Bundesverfassungsgerichtes steht noch aus, nachdem die Richtern JAEGER, HÖMIG und BRYDE - wie üblich ohne Ankündigung, rechtliches Gehör und ohne gebotene Zustellung - mit Datum vom 27.02.2003 und der bekannten Floskel :"Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen" die Beschwerde nicht rechtsstaatlich korrekt bearbeitet haben.

Mit Datum vom 07.02.2003 wurde eine weitere ergänzende Verfassungsbeschwerde 1 BvR 301/03 gegen den in Deutschland zur umfassenden und so wirkenden Rechtswegsperre vorgesehenen Anwaltszwang in allen höheren Gerichtsinstanzen sowie die planmäßige Verweigerung des gesetzlichen Richters, des rechtlichen Gehörs und des fairen Verfahrens vorgelegt.

Die Ankläger haben in über 12 Jahren mit Erstaunen festgestellt, dass ihnen niemals der gesetzliche Richter, rechtliches Gehör oder faire Verfahren gewährt wurden, obwohl sie urkundliche Lügen, Beschlussfälschungen und Grundbuchfälschungen eines so genannten ungesetzlichen Tatrichters, also des ersten beteiligten Richters in einer Verfahrenskette ohne vorhandenen Geschäftsverteilungsplan bemerkt und vorgetragen haben. Verfälschte formnichtige Verhandlungsprotokolle, fehlende oder rechtswidrige Urschriften, fehlende Verkündigungen, keine Verkündungsprotokolle, keine Zustellungen - vom Amtsgericht über den BGH zum Bundesverfassungsgericht hat nicht ein Richter die Fälschungen und greifbaren Gesetzeswidrigkeiten entgegen der Zivilprozessordnung § 139 ZPO angesprochen oder zur Kenntnis genommen. 
Und das war schon vor der Reform der Zivilprozessordnung zum 01.01.2002, des ab 01.01.2002 geltenden Gesetzes zur Bereinigung des Rechtsmittelrechts im Verwaltungsprozess vom 20.12.2001 und des Zustellungsreformgesetzes zum 01.07.2002 möglich, ohne dass je ein Richter für Urkundenfälschung, Beschlussfälschung, Prozessbetrug, Eidbruch, Verfolgung Unschuldiger und Rechtsbeugung bisher dafür zu einer Strafe verurteilt wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat mit den Richtern PAPIER, HAAS und HOFFMANN-RIEM auch diese Beschwerde am 31.03.2003 nicht zur Entscheidung angenommen - ohne Zustellung der Entscheidung! Aufgrund einer Sachstandsanfrage vom 20.08.2003 wurde eine formlose, unbeglaubigte Kopie der Entscheidung übersandt, nach der die bis dahin unbekannte Entscheidung schon rechtskräftig sein sollte. 

Das Bundesverfassungsgericht beteiligt sich erkennbar an dem im bezeichneten Verfahren ausführlich dargestellten Verfassungshochverrat durch das begünstigende Gesetz nach § 329 ZPO, Abs. 2., Satz 1. Dabei ignoriert auch dieses Gericht in Abstimmung mit allen deutschen Gerichten und der deutschen Justiz vorsätzlich und absichtlich § 329 ZPO, Abs.2, Satz 2, nach der fristsetzende Entscheidungen förmlich zuzustellen sind. Es gibt auch keine nicht fristsetzenden, gerichtlichen Entscheidungen in Deutschland, weil Europarecht gilt! Was Deutsche also von einem solchen Gericht zum angeblichen Schutz der Grundgesetzes, und nicht einer Verfassung, zu erwarten haben, wissen und verbreiten zahlreiche Justiz-Opfer-Initiativen und Justiz-Geschädigte ausführlich im Internet!

Gleichwohl wurde parallel durch die Kläger an der Kumulierung der Beweissicherung des planmäßigen Rechtsabbaus durch Politiker, höchste Gerichte und Richter in Deutschland zur Vornahme von greifbaren Gesetzeswidrigkeiten und verfassungsfeindlichen Bestrebungen gearbeitet. Sie sind daher jetzt rechtzeitig in der Lage, auch die praktischen Funktionen der Aushebelung des gesetzlichen Richters, jeglichen rechtlichen Gehörs und des fairen Verfahrens so nachzuweisen, dass ein zusammenhängender, verständlicher Vortrag zur Aufgabe der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland vor internationalen Gerichten und Institutionen möglich ist.

Am 06.02.2003 wurde um 10.00 Uhr in RP eine Sendung des Pfarrers FLIEGE ausgestrahlt, in dem ein 30-jähriger Kampf eines Unternehmers um sein Recht im Saarland dargestellt wurde. 5 BGH-Urteile und 2 Verfassungsbeschwerden, die abhelfen sollten, wurden von Gerichten im Saarland nicht gesetzeskonform umgesetzt. Fazit: "Der Gedanke des Rechts ist in Deutschland nicht mehr durchsetzbar."! Dem ist nichts hinzuzufügen.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Plenum am 30.04.2003 die Gewährleistung der absoluten Rechtssicherheit für den Einzelnen im Wege weiterer verbotener, verwerflicher juristischer Knochenerweichung aufgehoben. Im Verfahren 1 BvR 10/99 haben die folgenden Richter PAPIER, HASSEMER, SOMMER, JAEGER, HAAS, HÖMIG, STEINER, JENTSCH, BROß, OSTERLOH, HOHMANN-DENNHARDT, HOFFMANN-RIEM, DI FABIO, BRYDE, MELLINGHOFF und LÜBBE-WOLFF unter dem Punkt "Gründe" folgende Ungeheuerlichkeit festgestellt:

" b) Die Garantie einer einmaligen gerichtlichen Entscheidung über ein behauptetes Recht zielt darauf hin ab, Konflikte um eine mögliche Rechtsverletzung einer Prüfung und einer bestandskräftigen Entscheidung zuzuführen. Weiter reicht die Garantie nicht. Verfassungsrechtlich ist es nicht geboten, auch den Akt der gerichtlichen Überprüfung selbst daraufhin kontrollieren zu können, ob in ihm die für den Ausgangsrechtsstreit gültigen anwendbaren Rechtsnormen nunmehr vom Gericht verletzt wurden. Im Interesse der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens nimmt das verfassungsrechtlich gewährleistete Rechtsschutzsystem bei einer Überprüfung eines Verhaltens ein verbleibendes Risiko falscher Rechtsanwendung durch das Gericht in Kauf.
c) Dies ist im Rechtsstaat des Grundgesetzes nicht zuletzt deshalb hinnehmbar, weil durch institutionelle Vorkehrungen und entsprechende Verfahrensvorgaben Sorge dafür getragen worden ist, dass Rechtsanwendungsfehler möglichst unterbleiben. Die Unabhängigkeit der Richter (Art. 97 Abs. 1 GG) soll sichern, dass die Gerichte ihre Entscheidungen allein an Recht und Gesetz ausrichten."
Deutsche Richter haben sich schon aufgrund des Standes"rechts" noch nie allein an Recht und Gesetz gehalten und werden es auch zukünftig nicht tun, wenn sie nicht immer und grundsätzlich wegen Vergehen gegen Pflicht, Recht und Gesetz bestraft werden. Rechtsanwendungsfehler sind in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Weiter eingeschränkt werden mit dieser Begründung aller maßgeblichen zu dieser Zeit amtierenden Bundesverfassungsrichter doch nur die Kontrollen bei vielen gesetzesuntreuen Richtern, die sich gerade deshalb risikolos nicht mehr an Gesetz und Recht halten müssen und es auch nicht tun! Und was sollen denn institutionelle Vorkehrungen und Verfahrensvorgaben noch sein, die jedem Bürger angeblich den sicheren effektiven Rechtschutz gewährleisten? 

Die Beschwerdeführer und Justiz-Opfer-Bürgerinitiativen haben in Deutschland alle als nutzlos ausprobiert, die vorgeschoben und bekannt sind.

In der Bundesrepublik Deutschland nach dem Grundgesetz ist jeder Bürger und besonders jede juristische Person weitgehend schutzlos gestellt, wenn es nur dem Tatrichter einfällt und gefällt. 

Aufgrund der in Deutschland nachweislich nicht mehr gewährten Rechtssicherheit wurde am 18.05.2004 dem Präsidenten der Europäischen Kommission, Prof. Dr. Romano PRODI, ein Antrag auf Einleitung eines EU-Verfahrens wegen der schwerwiegenden Verletzung fundamentaler Grundsätze der EU durch Verweigerung der gesicherten Rechtsstaatlichkeit für jeden Einzelnen in Deutschland gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Der große Senat des Bundesverfassungsgerichts selbst hat diese sichere Rechtsstaatlichkeit durch seine Rechtssprechung aufgehoben! Der vollständige Antrag steht im Internet, www.teredo.de. 

Deshalb sind auch in dem Antrag an den Präsidenten der EU-Kommission vom 18.05.2004 die nun hier vorgestellten Begründungen zur Prüfung gestellt, um eine Rechtsstaatlichkeit in Deutschland auf friedlichem Weg zu erzwingen und die Annahme einer EU-Verfassung durch den Deutschen Bundestag als gesetzwidrig feststellen zu lassen.
Es ist damit jedenfalls verhindert, dass sich die angeblich noch vorhandenen Organe zum Schutze unserer "Verfassung" gleich Grundgesetz aus Besatzungsvorbehalt weiterhin indolent oder kollaborativ gegenüber den vielfach berechtigten Nachweisen eines umfassenden Verfassungshochverrates in Deutschland im Staatsstreich von oben durch krassesten Rechtsbruch und Missachtung der Menschenrechte und des Völkerrechts verhalten können, ohne als Mittäter erkannt und zur Aburteilung durch das Volk vorgemerkt zu werden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat nach Art. 100 Grundgesetz die Pflicht, zu den nachfolgenden aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen, um das Chaos der entarteten deutschen Rechtsprechung möglichst im Rechtsfrieden zu beenden.

II. Untersuchung zur Rechtsgrundlage der Bundesrepublik Deutschland
II.1. Vorbemerkungen zur Rechtsgrundlage
Die völkerrechtlichen Rechtsgrundlagen zum Bestehen einer so genannten Bundesrepublik Deutschland nach dem Grundgesetz sind von Anfang an umstritten. 

Das Grundgesetz ist zunächst keine Verfassung, sondern im Wege des Besatzungsrechtes dem Deutschen Volk aufgezwungen worden. Damit ist noch keine Wertung bezüglich Berechtigung, Sinn und Notwendigkeit verbunden.
Das Grundgesetz war und ist ein Provisorium, wie u. a. Art. 146 GG erkennen lässt.

Grundgesetz Artikel 146 [Geltungsdauer] 
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
Das Grundgesetz stützt sich auch in zahlreichen Aspekten auf die Fortgeltung von Reichsgesetzen vor dem Inkrafttreten des Grundgesetzes. Besonders makaber ist dabei folgendes, s. DER SPIEGEL, 41/2003, S. 44 und 45:
"Denn in seiner allerersten Verordnung hatte der Alliierte Kontrollrat im September 1945 zwar neben 24 anderen Bestimmungen auch jenes Gesetz aufgehoben, dass Hitlers Machtfülle erst garantiert hatte - das so genannte Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, das eigentlich "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich" hieß. 

Mit dem Ermächtigungsgesetz im Rücken konnte Hitler schalten und walten, wie er wollte - und als Gesetzgeber und oberster Inhaber der vollziehenden Gewalt nach Gutdünken Erlasse herausgeben. Beispielsweise den Führererlass über die Staatsangehörigkeit.

Offenbar aber formulierten die Alliierten nicht präzise genug, um auch die auf dem Ermächtigungsgesetz fußenden Sonderverordnungen wie Hitlers Erlass zu kassieren. 

Der Bundesgerichtshof sinnierte 1953 wohlwollend über den Tyrannen als Gesetzgeber: Nach einem staatsrechtlichen Grundsatz ist die Gültigkeit von Gesetzen nach dem zum Zeitpunkt ihrer Verkündung geltendem Verfassungsrecht zu beurteilen. Bedeutungslos ist, ob die Staatsgewalt, auf der es beruht, rechtlich gewaltsam durch Umsturz begründet wurde. Entscheidend ist nur, ob es sich durchgesetzt hat. Daran kann für die Diktatur Hitlers nicht gezweifelt werden."

Nach diesen Ausführungen und dem höchstrichterlichen Entscheid des BGH wären zunächst alle Sonderverordnungen Adolf Hitlers weiterhin Bestandteil der Rechtsordnung der so genannten Bundesrepublik Deutschland nach dem Grundgesetz, auch wenn sie als diktatorische Verordnungen prinzipiell im Widerspruch zu einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung nach dem Völkerrecht stehen. Das darf so keinen Bestand haben.
Schriftsatz vom 30.06.2004 zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen Bundestag
In NJW 1973 Heft 35, Entscheidungen - Bundesverfassungsgericht, S. 1540, heißt es in Spalte 1 und 2:
"Das GG (Grundgesetz) - nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und die Staatsrechtslehre! - geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist; das ergibt sich aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. "

"Das Deutsche Reich existiert fort (BVerfGE 2, 266 [277] = NJW 53, 1057; BVerfGE 3, 288 [319 f.] = NJW 54, 465; BVerfGE 5, 85 [126] = NJW 56, 1393; BVerfGE 6, 309 [336, 363] = NJW 57, 705), besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig."

"Mit der Errichtung der BRD wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert."
"Die BRD ist also nicht "Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat "Deutsches Reich" (!?), - in Bezug auf seine räumliche Identität allerdings "teilidentisch", so dass insoweit die Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht. Die BRD umfasst also, was ihr Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anlangt, nicht das gesamte Deutschland, unbeschadet dessen, dass sie ein einheitliches Staatsvolk des Völkerrechtssubjektes "Deutschland" (Deutsches Reich), zu dem die eigene Bevölkerung als untrennbarer Teil gehört, und ein einheitliches Staatsgebiet "Deutschland" (Deutsches Reich), zu dem ihr eigenes Staatsgebiet als ebenfalls nicht abtrennbarer Teil gehört, anerkennt." 

Die so genannte Bundesrepublik Deutschland bedient sich weiterhin auch der Gesetze des so genannten Dritten Reiches und hat einige davon zur bisherigen Absicherung rechtsbeugender Richter vor der Bestrafung als "Gleiche vor dem Gesetz" entsprechend Art. 3 GG eingesetzt, z. B. das Rechtsberatungsgesetz vom 13.12.1935. 

Damit ist vorerst ausreichend begründet, dass erhebliche Zweifel an der völkerrechtlichen Grundlage eines Staates Bundesrepublik Deutschland bestehen können, die es nun zu erörtern und entscheiden gilt.
II.2. Völkerrechtliche Unstimmigkeiten zum Bestand der BRD nach dem GG
1.) Definition des Staates
Ein Staat besteht nur nach drei zu erfüllenden grundsätzlichen Bedingungen:

a) Es muss ein Staatsvolk geben;
b) Es muss ein diesem Staatsvolk nach völkerrechtlichen Grundlagen zuzuordnendes
Staatsgebiet geben;
c) Es muss eine durch dieses Volk in freier Selbstbestimmung angenommene Verfassung existieren, durch die Recht und Gesetz zur Ausübung der Staatsgewalt gegenüber und mit dem Staatsvolk in den Grenzen des Staatsgebietes festgesetzt werden.
Fehlt eines dieser Merkmale, besteht kein demokratischer Rechtsstaat. 

Quellen: www.bfed.dk - www.bfed.nl  - www.unglaublichkeiten.info oder .com www.pilt.de - www.teredo.cl - www.bfed.info  
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